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1 Anlass, Aufgabenstellung, Methode  

Auf Fl.-Nr. 1847, Gemarkung Diendorf ist auf einer Fläche von etwa 1,8 ha die Errich-

tung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (Solarpark) geplant (Abb. 1). Ziel des vorlie-

genden Gutachtens war das Vorhaben in Hinblick auf eine mögliche Betroffenheit von 

Feldlerche und Kiebitz zu prüfen. Hierzu wurde am 19.6.2025 eine Ortseinsicht durchge-

führt.  

 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Solarparks (Quelle: SAMBERGER STALLINGER, ARCHITEKTEN PARTNER-
SCHAFT mbB, SILBERACKER 44a  - 94469 DEGGENDORF per Email am 28.5.2025) 
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2 Untersuchungsgebiet  

Die für die PV-Anlage vorgesehen Fläche (Fl.-Nr. 1847) liegt an einem nach Nordnord-

westen abfallenden Hang. Die Fläche wird als mehrschürige Wiese, wohl zur Silagege-

winnung, genutzt. Im Osten grenzen Ackerflächen an. 2025 waren dort Kartoffeln und 

weiter südlich Roggen angebaut. Im Süden und Norden ist die Fläche durch ein Feldge-

hölz bzw. eine Baumreihe eingeengt. Westlich schließt ein Gewerbegebiet an (Abb.2 bis 

10). 

 

 

Abbildung 2: Nutzung im Jahr 2025 angebaute Feldfrüchte, rote Linie: Grenze des geplanten Solarparks, Hintergrund 

Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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Abbildung 3: Blick von Nordost über die für den Solarpark vorgesehene Fläche (Fl-Nr. 1847, Foto 19.6.2025) 

 

 

Abbildung 4: Blick von Südost auf Fl-Nr. 1847 (Foto 19.6.2025) 
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Abbildung 5: Blick auf das Feldgehölz südlich von Fl-Nr. 1847 (Foto 19.6.2025) 

 

 

Abbildung 6: Blick von Südost auf die Baumreihe und Teiche nördlich von Fl-Nr. 1847 (Foto 19.6.2025) 
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Abbildung 7: Blick nach Ost über den südlichen Teil der östlich an Fl-Nr. 1847 angrenzende Ackerfläche (Foto 
19.6.2025) 

 

 

Abbildung 8: Blick nach Ost über den nördlichen Teil der östlich an Fl-Nr. 1847 angrenzende Ackerfläche (Foto 
19.6.2025)  
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3 Mögliche Betroffenheit der Feldlerche 

Die für die PV-Anlage vorgesehen Fläche (Fl.-Nr. 1847) ist wegen ihrer Einengung zwi-

schen Gewerbegebiet, Baumreihe und Feldgehölz für Feldlerchen unattraktiv. Außer-

dem ist die Nutzung als mehrschürige Wiese für Feldlerchen ungeeignet. Ein Vorkom-

men der Feldlerche auf der Eingriffsfläche kann ausgeschlossen werden.  

Bei der Ortseinsicht am 19.6.2025 wurden zwei singende Feldlerchen auf den Äckern 

östlich von Flurnummer 1847 festgestellt. Beide Feldlerchen sangen weiter als 100 Me-

ter von Fl-Nr. 1847 entfernt (Abb. 9). Bereits jetzt meiden die Feldlerchen die nähere 

Umgebung des Eingriffsbereiches wegen des bestehenden Feldgehölzes.  

Es ist davon auszugehen, dass die durch den Bau des Solarparks zusätzlich entstehen-

den Silhouetten, z.B. in Form einer eingrünenden Hecke, keine weiteren Einschränkun-

gen für die Attraktivität der angrenzenden Ackerflächen für Feldlerchen bedeutet.  

Eine Betroffenheit von Feldlerche kann somit für das Vorhaben mit hinreichender Si-

cherheit ausgeschlossen werden. 

 

Abbildung 9: Lage von am 19.6.2025 singenden Feldlerchen (F), rote Linie: für den Solarpark vorgesehene Fläche 

(Fl-Nr. 1847), rot gestrichelt 100-Meter Puffers zu Offenlandbereichen; Hintergrundquelle: 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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4 Mögliche Betroffenheit des Kiebitz 

Etwa 250 Meter südlich von Fl-Nr. 1847 besteht eine Feldvogelkulisse Kiebitz (Abb. 10). 

Die für die PV-Anlage vorgesehen Fläche (Fl.-Nr. 1847) selbst ist wegen ihrer Einen-

gung zwischen Gewerbegebiet, Baumreihe und Feldgehölz jedoch für Kiebitze unattrak-

tiv. Außerdem sind die östlich am Hang anschließenden Flächen wegen ihrer Trocken-

heit als Nahrungsflächen für Kiebitze nicht von Bedeutung.  

Eine Betroffenheit des Kiebitzes kann somit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-

sen werden. 

 

Abbildung 10: Lage der für den Solarpark vorgesehene Fläche (Fl-Nr. 1847, rote Linie) und der nächstgelegenen 

Feldvogelkulisse Kiebitz (rosa schattiert, LfU 2024, Hintergrundkarte: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 

 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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5 Fazit und Planungshinweise 

Eine Betroffenheit von Feldlerche und Kiebitz kann mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. Auf der für den Solarpark vorgesehenen Fläche können auch andere 

Brutvogelarten ausgeschlossen werden. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

Da im Eingriffsbereich Niststätten von Brutvögeln ausgeschlossen werden können und 

nicht geplant ist Gehölze zu roden oder zurückzuschneiden sind keine Einschränkungen 

hinsichtlich der Bauzeit erforderlich. 

 

CEF-Maßnahmen  

Da weder saP-relevante Brutvogelarten noch Anhang IV-FFH-Arten vom Vorhaben be-

troffen sind, sind keine speziellen CEF-Maßnahmen erforderlich.  

 

Weitere Planungshinweise 

Um die Fläche als Lebensraum für Kleintiere und Überwinterungsgebiet für Amphibien 

aus den nördlich gelegenen Teichen zu verbessern, sollte die Entwicklung einer an blü-

ten- und samentragenden Kräutern reichen Krautschicht innerhalb des Solarparks an-

gestrebt werden. Hierzu gilt es Dünger-, Gülle- und Pestizideinsatz im gesamten Bereich 

des Solarparks zu unterlassen. 

Rotationsbrachen anstelle ganzflächiger Mahd bzw. Beweidung 

Die jetzige grasige Vegetation sollte vor Setzen der Ständer gemäht und das Mähgut 

abtransportiert werden. Zur Aushagerung sollte die Fläche zwei Jahre lang vor oder 

nach Setzen der Ständer mindestens zweimal jährlich gemäht und das Mähgut abtrans-

portiert werden. Danach sollten jährlich lediglich noch 50 % der Fläche, d.h. jeder zweite 

Streifen zwischen den Modulen und etwa 50 % der Randeingrünung alternierend ge-

mäht werden. Wichtig für die Entwicklung einer reichhaltigen Kleintierwelt ist, dass die 

rotierend brach liegenden Streifen auch über den Winter stehen gelassen werden. Auch 

im Falle einer aus zooökologischer Sicht durchaus wünschenswerten Beweidung sollten 

mindestens 30 % Wechselbrachen ausgezäunt und auch über den Winter stehen gelas-

sen werden. 

Sollten Stauden so hochwachsen, dass Module beschattet würden, dürften diese auch 

außerhalb des genannten Zyklus entfernt werden.  
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Niederhecken und besonnte Säume anstelle dichter Hochhecken 

An der Ostseite sollte anstelle einer Eingrünung mit höheren Gehölzen nur eine lückige 

Niederhecken, insbesondere aus Hundsrosen und Schlehen angelegt werden. In den 

Lücken sollten Kräutersäume, die nur bei Bedarf gemäht werden, entwickelt werden. In 

diesen lückigen Niederhecken mit besonnten Kräuterabschnitten könnten über mehrere 

Jahre große Erdbauten von Ameisen der Gattung Lasius entstehen. Ameisen der Gat-

tung Lasius sind sowohl für Rebhühner eine unentbehrliche Kükennahrung als auch für 

Erdspechte, wie Grau- und Grünspecht und den Wendehals die wichtigste Sommernah-

rung.  
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